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Handelsbezeichnung KARATE FORST flüssig

Zulassungsnummer 005618-00

Zulassungsinhaber Syngenta Agro GmbH

Zulassungsende 30.09.23

Wirkungsbereich Insektizid

Wirkstoffgehalt 100 g/l lambda-Cyhalothrin

Formulierung Kapselsuspension

Signalwort (GHS) Gefahr

Gefahrenpiktogramme (GHS) Ausrufezeichen, Gesundheitsgefahr

Gefahrenhinweise (GHS) Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Enthält Toluoldiisocyanat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Enthält lambda-Cyhalothrin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung
einhalten.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden
verursachen.

Sicherheitshinweise (GHS) Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
Nach Gebrauch ... gründlich waschen.
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/... waschen.
BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte
Atmung sorgen.
BEI Exposition oder falls betroffen: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder
Arzt anrufen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Inhalt/Behälter ... zuführen.

Anwendungs-
bestimmungen

NW468: Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste,
entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten
nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die
Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle.

Auflagen NB6623: Das Mittel darf in Mischung mit Fungiziden aus der Gruppe der
Ergosterol-Biosynthese-Hemmer an blühenden Pflanzen und an Pflanzen, die von
Bienen beflogen werden, nur abends nach dem täglichen Bienenflug bis 23:00
Uhr angewendet werden, es sei denn, die Anwendung dieser Mischung an
blühenden Pflanzen und an Pflanzen, die von Bienen beflogen werden, ist
ausweislich der Gebrauchsanleitung des Fungizids auch während des
Bienenfluges ausdrücklich erlaubt. Bienenschutzverordnung vom 22. Juli 1992,
BGBl.I S 1410, beachten.
NN270: Das Mittel wird als schwachschädigend für Populationen der Art
Chrysoperla carnea (Florfliege) eingestuft.
NN330: Das Mittel wird als schädigend für Populationen der Arten Pardosa
amentata und palustris (Wolfspinnen) eingestuft.
NN3303: Das Mittel wird als schädigend für Populationen der Art Pardosa agrestis
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(Wolfsspinne) eingestuft.
NN361: Das Mittel wird als schädigend für Populationen der Art Coccinella
septempunctata (Siebenpunkt-Marienkäfer) eingestuft.
NN3842: Das Mittel wird als schädigend für Populationen der Art Aphidius
rhopalosiphi (Brackwespe) eingestuft.
NN391: Das Mittel wird als schädigend für Populationen der Art Episyrphus
balteatus (Schwebfliege) eingestuft.
NW262: Das Mittel ist giftig für Algen.
NW264: Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere.
SB001: Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu
Gesundheitsschäden führen.
SB111: Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim
Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt
und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-
Richtlinie "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit
Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten.
SB193: Das Pflanzenschutzmittel kann bei Kontakt mit der Haut (insbesondere
des Gesichtes) ein Brennen oder ein Kribbeln hervorrufen, ohne dass äußerlich
Reizerscheinungen sichtbar werden. Das Auftreten dieser Stoffwirkungen muss
als Warnhinweis angesehen werden, eine weitere Exposition ist unbedingt zu
vermeiden. Klingen die Symptome nicht ab oder treten weitere auf, muss ein
Arzt aufgesucht werden.
SB199: Wenn das Produkt mittels an den Traktor angebauten, gezogenen oder
selbstfahrenden Anwendungsgeräten ausgebracht wird, dann sind nur Fahrzeuge,
die mit geschlossenen Überdruckkabinen (z. B. Kabinenkategorie 3, wenn keine
Atemschutzgeräte oder partikelfiltrierenden Masken benötigt werden oder
Kabinenkategorie 4, wenn gasdichter Atemschutz erforderlich ist (gemäß EN
15695-1 und -2)) ausgestattet sind, geeignet, um die persönliche
Schutzausrüstung bei der Ausbringung zu ersetzen. Während aller anderen
Tätigkeiten außerhalb der Kabine ist die vorgeschriebene persönliche
Schutzausrüstung zu tragen. Um die Kontamination des Kabineninnenraumes zu
vermeiden, ist es nicht erlaubt, die Kabine mit kontaminierter persönlicher
Schutzausrüstung zu betreten (diese sollte in einer entsprechenden Vorrichtung
aufbewahrt werden). Kontaminierte Handschuhe sollten vor dem Ausziehen
abgewaschen werden, beziehungsweise sollten die Hände vor Wiederbetreten der
Kabine mit klarem Wasser gereinigt werden.
SE120: Dicht abschließende Schutzbrille tragen bei der
Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.
SF177: Beim Umgang mit frisch behandelten Pflanzen Schutzhandschuhe tragen.
SF245-01: Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des
Spritzbelages wieder betreten.
SF276-14ZB: Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit
direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 14 Tagen
nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen lange Arbeitskleidung und
festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
SF604: Bei maschinellem Entrinden von insektizidbehandelten Stämmen vor
Ablauf der insektiziden Wirkung unter Bedingungen, die zur Staubentwicklung
führen, geeignete Schutzvorkehrungen treffen (z.B. Arbeit in geschlossener
Kabine oder Körperschutzmaßnahmen analog zur Ausbringung des Mittels).
SS110: Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit
dem unverdünnten Mittel.
SS120: Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen bei
Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.
SS2101: Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B.
Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
SS2202: Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B.
Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen
Mittels.
SS422: Kopfbedeckung aus festem Stoff mit breiter Krempe tragen bei der
Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels in Raumkulturen.
SS530: Gesichtsschutz tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
SS610: Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
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ST104: Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 oder Halbmaske HM mit Partikelfilter
P2 (Kennfarbe: weiß) gemäß BVL-Richtlinie für die Anforderungen an die
persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz (Sept. 2006) tragen bei der
Behandlung von liegendem oder gestapelten Holz im Forst.
ST1222: Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 oder Halbmaske mit Partikelfilter P2
(Kennfarbe: weiß) gemäß BVL-Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche
Schutzausrüstung im Pflanzenschutz, in der jeweils geltenden Fassung, tragen
bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels in
Raumkulturen.
VA215: Bei Vorhandensein von Waldbeeren (z. B. Himbeeren, Heidelbeeren,
Holunderbeeren) Behandlung nur nach der Beerenernte bzw. bis zum Beginn der
Beerenblüte; anderenfalls dafür Sorge tragen, dass die Beeren nicht zum Verzehr
gelangen.

Hinweise NB6641: Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten
Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht
vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).
NN165: Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Poecilus
cupreus (Laufkäfer) eingestuft.

Anwendungsbestimmungen und Auflagen, die sich auf die einzelnen Anwendungen beziehen, stehen dort.
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